
Anlage

Anlaqe zum Antraq auf ambulante Hilfe zur Pfleqe nach §§ 61 ff. SGB Xll

Antragsteller:
Name, Vornamb, Geburtsdatum

Hinweis zur Rechtslage: ,,Soweit häusliche Pflege ausreicht, soll der Träger der Sozialhilfe darauf hinwirken, dass
die häusliche Pflege durch Personen, die dem Pflegebedürftigen nahe stehen, oder als Nachbarschaftshilfe
übernommen wird." (§ 64 SGB Xll).

A. Wie erfolgte bisher die Sicherstellung der Pflegeleistungen?

E durch private Personen (Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, Nachbarn)
- hierzu Name, Anschrift, Zuordnung

I
2.
3.
4.

Pflegeleistungserbringung in Form von (Bitte auch Angabe der Häufigkeit!):

Person
1

E durch einen Pflegedienst, s. Pflegevertrag vom

B. Wie soll in Zukunft die Sicherstellung der Pflegeleistungen erfolgen?

n s. Pkt. A, keine Veränderungen

I private Personen (Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, Nachbarn)
- hierzu Name, Anschrift, Zuordnung

1.

2.
3.

Leistungserbringung in Form von:

Person

1

E durch einen Pflegedienst, s. Kostenvoranschlag vom

C. Warum kann die Pflege durch private Personen in der Zukunft nicht mehr sichergestellt
werden?

Ort, Datum UnterSChrift (Antragsteller / gesetzticher Vertrete0
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